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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.01.1990 

Geschäftszahl 

89/14/0143 

Rechtssatz 

Aus § 11 Abs 1 erster Satz BewG folgt nicht, daß die Durchschnittssatzbesteuerung auch Gewinne aus der 
Veräußerung von Teilwaldrechten erfasse. 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1990, 303; 


